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Gesuch für Grabarbeiten in Gemeindestrassen 
 

 

Das Aufbruchgesuch ist mindestens 10 Tage vor Baubeginn als pdf oder in 1-facher 
Ausführung an die aufgeführte Adresse einzusenden. Dem Gesuch ist ein Situations-, sowie 
Grabenprofilplan mit genauem Eintrag des Bauvorhabens beizulegen.  

 

 

Gesuchsteller/in / Eigentümer/in 

(genaue Adresse) 

 

Vertreter/in Projektverfasser/in 

(genaue Adresse, Tel. Nr.) 

 

Rechnungsadresse 

(genaue Adresse) 

 

Bauvorhaben 
 

Strassenname 
 

Parzellen Nr. 
 

 

Leitungsangaben 
Neubau 

 
Sanierung Ersatz 

 

 
Leitungsart 

(Wasser, Kanalisation, Strom, etc.) 

a) 

b) 

c) 

 
Rohrmaterial und Durchmesser 

(Kunststoff, Eisen, Beton, etc.) 

a) Ø cm 

b) Ø cm 

c) Ø cm 

Durchquerungslänge im 
Strassengebiet 

Länge in der Fahrbahn/Trottoir ca. m 

Breite in der Fahrbahn/Trottoir ca. m 

Leitungstiefe in der Fahrbahn/Trottoir ca. m 

Baubeginn Grabarbeiten  

Fertigstellung Grabarbeiten  

Fertigstellung Belag (innert 15 Tagen)  

 

 
 

Ort / Datum: 

Unterschrift: 

 
 

Gemeinde Davos, Tiefbauamt, Dorfstrasse 18, 7260 Davos Dorf 

Kontakt: Reto Michel, 081 414 30 90, reto.michel@davos.gr.ch 

Wichtiger Hinweis 
Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die Bewilligung der Gemeinde Davos, Tiefbauamt, 

vorliegt. Ohne Genehmigung ausgeführte Grabenaufbrüche können zu einem Baustopp führen. 

mailto:reto.michel@davos.gr.ch

